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Suchergebnis

 

Greenbone Networks GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR

31.12.2020
EUR

A. Anlagevermögen 459.407,13 423.236,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 629,00 919,00
II. Sachanlagen 448.666,00 422.205,17
III. Finanzanlagen 10.112,13 112,13

B. Umlaufvermögen 7.621.547,56 3.497.295,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.153.080,44 2.343.203,52

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 48.000,00 25.000,00

Greenbone Networks GmbH

Osnabrück

Rechnungslegung/

Finanzberichte

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis
zum 31.12.2021

01.07.2022

Name Bereich Information V.-Datum
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Aktiva

31.12.2021
EUR

31.12.2020
EUR

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.468.467,12 1.154.091,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.616,10 25.627,31
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   896.612,41
Aktiva 8.110.570,79 4.842.771,13

Passiva

31.12.2021
EUR

31.12.2020
EUR

A. Eigenkapital 47.846,67 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 921.612,41 1.051.171,87
III. Jahresüberschuss 944.459,08 129.559,46
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   896.612,41

B. Rückstellungen 51.458,60 9.600,00
C. Verbindlichkeiten 566.275,82 236.183,68

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 566.275,82 236.183,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.444.989,70 4.596.987,45
Passiva 8.110.570,79 4.842.771,13

Anhang
I. Allgemeine Angaben


Die Greenbone Networks GmbH hat ihren Sitz in Osnabrück und ist eingetragen in das
Handelsregister beim Amtsgericht Osnabrück (HRB 202460).


Die Greenbone Networks GmbH ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaften
im Sinne des § 267 HGB


Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften
des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften
mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.


Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1
HGB in Anspruch. 
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Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


II. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden


1. Allgemeine Angaben


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
im Wesentlichen übernommen werden.


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem
Vorjahr fand nicht statt.


2. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten


Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen
Nutzungsdauer
entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Soweit
die beizulegenden Werte einzelner immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
ihren Buchwert
unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei
voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.


Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer
Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens
erfolgen
grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände
ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen
bei
voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.


In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird seit dem 1. Januar 2008 handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6
Abs. 2a EStG angewendet.
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind,
werden im Wirtschaftsjahr der
Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe
als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert
um einen darin enthaltenen
Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 250
nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um einen darin
enthaltenen Vorsteuerbetrag, mehr als € 250 und bis zu € 1.000
betragen, wird ein jährlicher Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG gebildet.
Der jährliche Sammelposten wird über
fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet
ein Wirtschaftsgut vorzeitig aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht
vermindert.


Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. Bei
Wegfall der Gründe für die Abschreibungen werden entsprechende
Zuschreibungen vorgenommen.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren
Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren
Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet
ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden
abgeschrieben.


Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.


Langfristige Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenbriefkurs bei Entstehung der Forderung oder zum niedrigeren beizulegenden
Wert, unter Zugrundelegung des
Devisenkassamittelkurses am Abschlussstichtag, angesetzt
(Imparitätsprinzip). Kurzfristige Fremdwährungsforderungen (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) sowie liquide
Mittel oder andere kurzfristige
Vermögensgegenstände in Fremdwährungen werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag
umgerechnet.


Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten
Zeitraum nach diesem Zeitpunkt
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darstellen.


3. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten


Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.


Die Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt
sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags,
der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen
abzudecken.


Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.


Langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisengeldkurs bei Entstehung der Verbindlichkeit oder zum höheren Stichtagskurswert,
unter Zugrundelegung des
Devisenkassamittelkurses am Abschlussstichtag, bewertet (Imparitätsprinzip).
Kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) werden
zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag
umgerechnet.


Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten
Zeitraum nach diesem Zeitpunkt
darstellen.


III. Erläuterungen zu Bilanzposten

1. Erläuterungen zu Bilanzposten - Aktiva


Anlagevermögen


Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen
des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb
eines Jahres fällig.


2. Erläuterungen zu Bilanzposten - Passiva


Eigenkapital


Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt
€ 25.000,00.

IV. Sonstige Angaben


Arbeitnehmer


Es waren durchschnittlich 66 Arbeitnehmer beschäftigt.
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Unterschrift der Geschäftsführung


Osnabrück, den 13. Juni 2022


gez. Dr. Jan-Oliver Wagner


sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.06.2022 festgestellt.



